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#ST# Bundesversammlung
Die Sommersession ist Freitag, den 25. Juni 1971 geschlossen worden.
In den Nationalrat ist neu eingetreten:
Herr Arnold Koller, Dr.iur., u. lie. oec., Hochschuldozent, von Gossau

(SG), in Appenzell, an Stelle des zum Ständerat gewählten Herrn Raymond
Broger.

Die Liste der Verhandlungsgegenstände wird demnächst dem Bundesblatt
beigegeben.

#ST# Bekanntmachungen der Departemente und Abteilungen

Obligatorisches Referendum
Die Bundesversammlung hat am 25. Juni 1971 einen dringlichen Bundesbe-

schluss angenommen.
Bundesbeschluss über Massnahraen zur Stabilisierung des Baumarktes.

Gemäss Artikel 89bls Absatz 3 der Bundesverfassung ist dieser Beschluss
nach seiner Annahme durch die Bundesversammlung innert Jahresfrist der Ab-
stimmung von Volk und Ständen zu unterstellen.

Für den Text dieses Beschlusses verweisen wir auf die Sammlung der eidge-
nössischen Gesetze AS 1971 961

Bern, den 2. Juli 1971 Bundeskanzlei

Fakultatives Referendum

Die Bundesversammlung hat am 25. Juni 1971 einen dringlichen Bundesbe-
schluss angenommen.

Bundesbeschluss über die Ermächtigung der Schweizerischen Nationalbank
zu Devisentermingeschäften.

Gemäss Artikel 89bls Absatz l der Bundesverfassung ist dieser Beschluss
dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist läuft am 30. Sep-
tember 1971 ab.

Für den Text dieses Beschlusses verweisen wir auf die Sammlung der eidge-
nössischen Gesetze AS 1971 960

Bern, den 2. Juli 1971 Bundeskanzlei
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